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EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
EFTA Europäische Freihandelsassoziation
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
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FK-SR Finanzkommission des Ständerates
EU Europäische Union
IV Invalidenversicherung
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
SBB Schweizerische Bundesbahnen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
AuG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
ELG Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen-

und Invalidenversicherung
BNE Bruttonationaleinkommen
ANAG Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
EAK Eidgenössische Ausgleichskasse
EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und
-direktoren

APD Öffentliche Entwicklungshilfe im Verhältnis zum
Bruttonationaleinkommen (BNE)

DFJP Département fédéral de justice et police
CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DFF Département fédéral des finances
AVS Assurance-vieillesse et survivants
AELE Association européenne de libre-échange
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CDF Contrôle fédéral des finances
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
BNS Banque nationale suisse
AC assurance-chômage
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
UE Union européenne
AI Assurance-invalidité
DFI Département fédéral de l'intérieur
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
USS Union syndicale suisse
CP Code pénal suisse
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
LEtr Loi fédérale sur les étrangers
LPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
RNB Revenu national brut
LSEE Loi féderal sur le séjour et l’établissement des étrangers
CFC Caisse fédérale de compensation
DMF Département militaire fédéral,

aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la

01.01.89 - 01.01.19 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



population et des sports (DDPS)
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CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux
de justice et police

APD Aide publique au développement par rapport au revenu national brut
(RNB)
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Der Entwurf einer Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes befand sich 2014 in der
Differenzbereinigung. Einig waren sich die Räte anfänglich nur über die Verschärfung,
die neu eine Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) als Voraussetzung für ein
Einbürgerungsgesuch vorsah. Mit dieser Änderung wollte der Bundesrat den
Schwerpunkt vom Zählen von Aufenthaltsjahren auf die Integration verlagern. In den
verbliebenen Streitpunkten zeigte sich der Ständerat weiterhin wenig
kompromissbereit und verharrte weitgehend in seiner der bundesrätlichen Linie
nahestehenden Position. So sollte nach Meinung einer knappen ständerätlichen
Mehrheit (22 zu 19 Stimmen bei einer Enthaltung) die Mindestaufenthaltsdauer von
zwölf auf acht Jahre gesenkt werden, wobei die Jahre der vorläufigen Aufnahme (F-
Ausweis) weiterhin (28 zu 14 Stimmen) und die Jahre zwischen dem 10. und dem 20.
Lebensjahr doppelt angerechnet werden könnten. Weiter sollten Kantone eine
Mindestaufenthaltsdauer von höchstens drei Jahren verlangen können. Einzig bei den
Sprachkenntnissen lenkte die kleine Kammer ein: Sie entschied mit 25 zu 16 Stimmen,
dass Einbürgerungswillige sich künftig in Wort und Schrift in einer Landessprache
verständigen können müssten. 
Auch der Nationalrat zeigte sich wenig kompromissbereit. So hielt eine Mitte-Rechts-
Mehrheit an ihren Beschlüssen von zehn Jahren Mindestaufenthaltsdauer (112 zu 65
Stimmen bei 14 Enthaltungen) und einer Doppelanrechnung der Jahre zwischen dem 5.
und 15. Lebensjahr (112 zu 67 Stimmen bei 2 Enthaltungen) fest. Ein Vorschlag der GLP,
eine vorläufige Aufnahme hälftig anzurechnen, wurde abgelehnt. Der kleinen Kammer
entgegen kam der Nationalrat bei den Sprachanforderungen durch das Weglassen des
Adverbs „gut“ (109 zu 82 Stimmen bei 2 Enthaltungen) sowie bei den kantonalen
Mindestaufenthalten, für die er neu die Spanne von zwei bis fünf Jahren (124 zu 64
Stimmen bei einer Enthaltung) vorsah. Der Ständerat erwiderte diesen Schritt und
stimmte im letztgenannten Punkt dem Nationalrat zu. Für die verbliebenen drei
materiellen Differenzen wurde eine Einigungskonferenz eingesetzt. Das Resultat deren
Beratungen war eine Lösung in der Mitte: Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt neu
zehn Jahre. Dabei sollten die Aufenthaltsjahre zwischen dem 8. und dem mit dem
Mündigkeitsalter übereinstimmenden 18. Lebensjahr doppelt und jene der vorläufigen
Aufnahme hälftig angerechnet werden. Obwohl diese Lösungen weder von Links noch
von Rechts als optimal angesehen wurden, stimmten beide Räte der Gesetzesrevision
nach einer zweijährigen Diskussion zu: der Nationalrat mit 128 zu 55 Stimmen bei einer
Enthaltung und der Ständerat mit 26 zu 9 Stimmen bei 7 Enthaltungen. In der
Schlussabstimmung kam es zu keinen Überraschungen mehr und der Nationalrat hiess
die Vorlage mit 135 zu 60 Stimmen bei 2 Enthaltungen und der Ständerat mit 29 zu 12
Stimmen bei 4 Enthaltungen gut. Die SP und die Grünen lehnten die Revision des
Bürgerrechtsgesetzes als „mutlos“ ab. Richtig befriedigen vermochte diese „Mitte-
Lösung“ niemanden: Während sich die SP und die Grünen von Beginn an gegen eine
Verschärfung der Einbürgerungsbedingungen gewehrt hatten, beklagte die SVP eine
Verwässerung und Verweichlichung der Vorschriften. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2014
NADJA ACKERMANN

Die 2013 beschlossenen Einbürgerungsvoraussetzungen im Kanton Bern könnten
bundesrechtskonform ausgelegt werden, weshalb der Bundesrat dem Parlament die
Gewährleistung der neuen Verfassungsbestimmung beantragte. Die Initianten der
neuen Bestimmungen freuten sich über diesen Entscheid, legten ihrerseits aber die
Bestimmungen anders aus als der Bundesrat. Ihrer Meinung nach lasse die
Formulierung keinen Spielraum zu. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.11.2014
NADJA ACKERMANN

Mitte Juni 2016 gab der Bundesrat die Inkraftsetzung des revidierten
Bürgerrechtsgesetzes und der entsprechenden Verordnung auf den 1. Januar 2018
bekannt. Ab diesem Zeitpunkt gelten verschärfte Bestimmungen für die Einbürgerung.
So müssen einbürgerungswillige Personen im Besitz einer Niederlassungsbewilligung
(anstatt wie bisher einer Aufenthaltsbewilligung) sein, müssen Kenntnisse in einer
Landessprache vorweisen können und dürfen weder vorbestraft sein noch Sozialhilfe
beziehen. In der Folge startete die SP, ausgelöst durch einen Appell von SP-Nationalrat

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2016
KARIN FRICK
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Cédric Wermuth (AG), eine Kampagne zur „Masseneinbürgerung“: Sie rief alle in der
Schweiz wohnhaften Ausländerinnen und Ausländer dazu auf, sich so bald als möglich
einbürgern zu lassen, und stellte zu diesem Zweck sogar Einbürgerungsberater zur
Verfügung. Es sei ihre „staatspolitische Verantwortung, die Integration zu fördern“,
begründete Wermuth die Bestrebungen der SP, möglichst viele von den Vorzügen des
Schweizer Passes zu überzeugen, gegenüber dem „Blick“. 
Im rechten Lager stiess die Kampagne auf Unverständnis und Häme; die „Weltwoche“
warf der SP vor, damit nur ihre eigene Wählerbasis vergrössern zu wollen. Christoph
Mörgeli (svp, ZH) liess sich in einem Weltwoche-Artikel gar zur Behauptung hinreissen,
die schrittweise Öffnung der Schweiz, insbesondere gegenüber Europa, sei eine
unmittelbare Folge der grossen Zahl an Einbürgerungen von EU-Ausländern und – mit
Bezug zur Abstimmung über Schengen/Dublin – „was 2005 die Gnade des Volkes fand,
wäre zehn Jahre zuvor ohne Einbürgerungen noch klar gescheitert.“ 
Im November 2016 wurde bekannt, dass sich im Hinblick auf die höheren Hürden ab
2018 auch der Vorstand der KKJPD dafür einsetzte, dass Kantone und Gemeinden
vermehrt aktiv auf einbürgerungsberechtigte Personen zugehen sollen. 3

Grundrechte

Ende Juni 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
das Gesichtsverhüllungsverbot, das er als indirekter Gegenvorschlag der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» gegenüberzustellen plante. Im neuen Gesetz sah der
Bundesrat erstens eine Pflicht zur Enthüllung des eigenen Gesichts im Kontakt mit
Behörden vor. Diese Pflicht soll greifen, sofern die Behörde aus Bundesrecht
verpflichtet ist, eine Person zu identifizieren oder wenn die Behörde ihre im
Bundesrecht begründete Aufgabe sonst nicht ohne unverhältnismässigen Aufwand
erfüllen kann. Betroffen wären in erster Linie die Bereiche Sicherheit, Migration,
Sozialversicherungen sowie Personenbeförderung. Wiederholte Weigerung soll mit
Busse bestraft werden, ausser die visuelle Identifizierung liegt ausschliesslich im
Interesse der sich weigernden Person – in diesem Fall soll ihr die Behörde die
gewünschte Leistung verweigern können. Zweitens schlug der Bundesrat vor, den
Nötigungstatbestand in Art. 181 StGB durch einen Absatz 2 zu ergänzen, sodass es unter
Androhung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe explizit verboten ist,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Ein solcher Zwang sei inakzeptabel,
weshalb er dieses Verbot ausdrücklich festhalten und somit signalisieren wolle, dass ein
solches Verhalten nicht hingenommen werde, gab der Bundesrat per Medienmitteilung
bekannt. Von den Regelungen zur Enthüllung im Behördenkontakt versprach er sich
indes die Vermeidung von Spannungen sowie eine präventive Wirkung und die
Etablierung einer einheitlichen Praxis. Der Gegenvorschlag sei somit eine «gezieltere
Antwort auf die Probleme, die das Tragen von gesichtsverhüllenden Kleidungsstücken
mit sich bringen kann», als die Initiative, wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen
ist. Insbesondere könnten die Kantone weiterhin selbst entscheiden, ob sie die
Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verbieten wollten oder nicht.
Der punktuelle Ansatz des Bundesrates kam bei den Initianten nicht gut an, die daher
auch nach Bekanntwerden des Gegenvorschlags nicht daran dachten, die Initiative
zurückzuziehen. Gar als «Ohrfeige» für jene, die die Volksinitiative unterzeichneten,
bezeichnete der Co-Präsident des Initiativkomitees Walter Wobmann (svp, SO) den
bundesrätlichen Entwurf in der NZZ. Dieser blende das «Problem der Hooligans und
randalierenden Chaoten», auf das die Initiative ebenfalls abziele, vollständig aus, so
Wobmann weiter. Das föderalistische Argument, das der Bundesrat gegen die Initiative
vorbrachte, quittierte Mit-Initiant Jean-Luc Addor (svp, VS) gegenüber der «Tribune de
Genève» mit der Bemerkung, es handle sich hierbei um «eine Frage der Zivilisation»,
bei der die Kantone keine unterschiedliche Betroffenheit geltend machen könnten.
Nicht glücklich über den bundesrätlichen Vorschlag waren unterdessen auch die
Grünen: Präsidentin Regula Rytz (gp, BE) erachtete den Gegenvorschlag als genauso
unnütz wie die Initiative, weil beide nichts zur besseren Integration und zur
Gleichstellung der Frauen beitrügen; stattdessen befeuerten sie Vorurteile gegenüber
der muslimischen Bevölkerung. Initiativgegner Andrea Caroni (fdp, AR) begrüsste die
Enthüllungspflicht vor Behörden, bemängelte aber das seiner Ansicht nach überflüssige
Verbot des Verhüllungszwangs, da ein solcher ohnehin unter Nötigung fiele. Die
Waadtländer SP-Nationalrätin Ada Marra hielt dem bundesrätlichen Vorschlag indes
zugute, den Sicherheitsaspekt ernst zu nehmen und gleichzeitig den Volkswillen – die
unterschiedlichen Entscheide in den Kantonen – zu respektieren. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.06.2018
KARIN FRICK
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Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Angesichts der prekären Finanzsituation präsentierte der Bundesrat ein zweites
Sparprogramm unter dem Titel Sanierungsmassnahmen 1993 des Bundeshaushaltes,
welches eine Arbeitsgruppe, zusammengesetzt aus den kantonalen Finanzdirektoren
und Vertretern der Finanzverwaltung, ausgearbeitet hatte. Dieses sah, in seiner
überarbeiteten Fassung, bis 1997 jährliche Einsparungen von rund CHF 1.5 Mrd.
gegenüber dem geplanten Ausgabenwachstum vor. Ursprünglich vorgesehene Abstriche
im Sozialversicherungsbereich reduzierte der Bundesrat nach heftiger Kritik in der
Öffentlichkeit auf ein Minimum. Ohne Gegensteuer in der Ausgabenpolitik müssten
andernfalls gemäss Finanzminister Stich in den Jahren 1995 bis 1997
Finanzierungslücken von CHF 8 bis 10 Mrd. hingenommen werden. Die Gesundung der
Bundesfinanzen müsse deshalb schrittweise erfolgen, wobei der strukturelle Teil der
Fehlbeträge spürbar zu reduzieren sei. Das Sanierungsprogramm des Bundesrates sieht
rund 20 Änderungen mittels eines Bundesgesetzes und eines Beschlusses vor sowie die
Revision eines Verfassungsartikels. Auf Verfassungsstufe muss die Streichung der aus
den Getreideimportzöllen gespiesenen Preisreduktion für Brot und Getreide erfolgen.
Mittels eines Bundesgesetzes einerseits sollen elf gezielte referendumspflichtige
Sparvorschläge in die Tat umgesetzt werden. Andererseits legte die Regierung dem
Parlament einen Bundesbeschluss mit drei nicht referendumspflichtigen Vorschlägen
vor. Diese Änderungen sollen Einsparungen bei den Subventionen im Gewässerschutz,
bei den Gewässerkorrektionen und bei den Anlagen zur Sondermüllverbrennung
bringen. Ebenso sollen durch die Aufhebung der freiwilligen AHV/IV-Versicherung für
Auslandschweizer über CHF 40 Mio. eingespart werden. Weitere Einschränkungen
beziehungsweise Streichungen betreffen unter anderem die Bereiche
Invalidenversicherung, Investitions- resp. Subventionsbeiträge an die Landwirtschaft,
Vergünstigungen beim Benzinzoll, Beiträge an Hochschulkantone, amtliche Vermessung
sowie Umstrukturierungen bei den Zollkreisen. Trotz diesen Einsparungen von CHF 750
Mio. bis CHF 3 Mrd. zwischen den Jahren 1994 und 1997 prognostizierte der Bundesrat
noch jährliche Defizite von CHF 2 bis 3 Mrd. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Im Rahmen der Sanierungsmassnahmen 1993 (zweites Sanierungspaket) stimmte in der
Herbstsession nach langer Diskussion auch der Ständerat der Einführung einer
Ausgabenbremse zu, die bei Annahme durch das Stimmvolk ab dem Budget 1996
wirksam werden wird. Für Ausgaben von über CHF 20 Mio. und neue wiederkehrende
Ausgaben von mehr als CHF 2 Mio. wird neu die Zustimmung der Mehrheit aller
Ratsmitglieder verlangt. Im Differenzbereinigungsverfahren lenkte der Ständerat auf
den Antrag des Nationalrates ein, die Ausgabenbremse in der Verfassung zu verankern.
Zuvor hatte seine Staatspolitische Kommission Bedenken gegen die Ausgabenbremse in
bezug auf den Minderheitenschutz angemeldet und als Ersatz eine Änderung des
Geschäftsverkehrsgesetzes vorgeschlagen, welche künftig auch ausgabenwirksame
einfache Bundesbeschlüsse der Schlussabstimmung in beiden Räten unterstellt hätte.
Ein Antrag Frick (cvp, SZ), die Ausgabenbremse auf zehn Jahre zu befristen, wurde
abgelehnt. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.10.1994
EVA MÜLLER

Angesichts der prekären Finanzsituation präsentierte der Bundesrat im Oktober
gleichzeitig zum Budget 1995 ein drittes Sanierungspaket für die Jahre 1996 bis 1998.
Ziel ist die weitestgehende Beseitigung der strukturellen Defizite von rund CHF 4 Mrd.
Dabei sieht das Sanierungspaket neben Einsparungen von CHF 2.7 Mrd. trotz
vorgängigem bürgerlichem Protest auch CHF 1.3 Mrd. Mehreinnahmen vor. Der
Schwerpunkt liegt auf den indirekten Steuern: Eine erneute Erhöhung des Benzinzolls
um 15 Rappen pro Liter sowie höhere Abgaben auf Heizöl und Gas sollen rund eine
Milliarde mehr einbringen. CHF 75 Mio. werden von einer Reform der Tabakbesteuerung
erwartet. Auf die in einem ersten Anlauf vorgeschlagene Erhöhung der Mehrwertsteuer
wurde hingegen verzichtet.
Ausgabenseitig will der Bundesrat die im Rahmen des ersten Sanierungspaketes
beschlossenen linearen, zehnprozentigen Kürzungen um weitere zwei Jahre bis Ende
1997 verlängern (In einer neuen Verordnung legte der BR die Ausnahmen von den
linearen Kürzungen vor: Insbesondere sind dies Arbeitslosenversicherung,
Krankenversicherung, Ergänzungsleistungen zu AHV/IV, Familienzulagen in der
Landwirtschaft, Butter- und Käseverwertung, Ökodirektzahlungen,
Ausschaffungsgefängnisse und Verbilligung der Zeitungstransporttaxen). Ausserdem

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.12.1994
EVA MÜLLER
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sollen 21 Abbaumassnahmen durch Änderungen von Verfassung, Gesetzen und
Bundesbeschlüssen dauerhafte Einsparungen bringen. Auf Verfassungsebene sind dies
die Aufhebung der kantonalen Kompetenz zur Anschaffung und zum Unterhalt der
persönlichen militärischen Ausrüstung, die Aufhebung der Ankaufspflicht für
Brennereien und Brennapparaten, die Aufhebung der Übernahmepflicht für
Branntwein, die Erweiterung der Zweckbindung der Treibstoffzölle und der
Strassenbenützungsabgaben und die Aufhebung der Bundesbeiträge an
Bahnhofparkanlagen. Auf Gesetzesebene verlangte der Bundesrat mit 16 Vorschlägen
etwa beim Strassenunterhalt, aber auch im Sozialbereich hohe Sanierungsbeiträge. Die
Kantone werden per saldo mit rund CHF 120 Mio. belastet, nachdem sie bei den beiden
vorherigen Sanierungspaketen weitgehend verschont worden waren. Gemäss dem
Finanzplan 1996-98 würde das Defizit bis zum Jahr 1998 auf 1.8 Mrd. gesenkt werden.
Flankierende Massnahmen und Reformprojekte wie die Neuordnung des
Finanzausgleichs, die Überprüfung von Bundessubventionen und eine
Verwaltungsreform sollen den Haushalt längerfristig entlasten.
Zu den Sanierungsvorschlägen der einzelnen Parteien siehe hier. 7

Insgesamt bewilligte das Parlament Verbesserungen von rund CHF 600 Mio. Davon
entfallen die Hälfte auf die linearen Kürzungen. Rund CHF 200 Mio. blieben nach den
Beratungen im Parlament bei den gezielten Kürzungen übrig. Als Mehreinnahmen
konnte das dritte Sanierungspaket anstelle der ursprünglich vorgeschlagenen CHF 1.3
Mrd. nur gerade die CHF 75 Mio. für die Tabaksteuerreform verbuchen. Zu den vom
Parlament bewilligten Verbesserungen kommen rund CHF 1.3 Mrd., die der Bundesrat in
eigener Kompetenz beschliessen konnte. Insgesamt wird der Bundeshaushalt mit dem
dritten Sanierungsprogramm ab 1996 um rund CHF 2 Mrd. entlastet, womit das Ziel klar
verfehlt wurde. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.1995
EVA MÜLLER

Das Sparprogramm 98 (im Verlauf des Jahres in Stabilisierungsprogramm 98
umbenannt) soll neben dem Voranschlag 98 und dem Finanzplan 1999-2001
sicherstellen, dass das Defizit im Jahr 2001 höchstens noch CHF 1 Mrd. betragen wird,
wie im «Haushaltsziel 2001» vorgesehen. Dazu sind ab 1999 zusätzliche Einsparungen
von jährlich CHF 2 Mrd. nötig. Der Bundesrat entschied, dass sich diese im
wesentlichen auf die drei ausgabenstärksten Aufgaben Sozialversicherungen, Verkehr
und Militär beschränken sollen und erteilte den Departementen im September
verschiedene Prüfungsaufträge. Im Dezember stellte EFD-Vorsteher Kaspar Villiger als
Grundlagenpapier das «Stabilisierungsprogramm 98» vor. Dieses soll am «runden
Tisch» behandelt werden, um einen breiten finanzpolitischen Konsens zu erreichen.
Unter Villigers Leitung werden ab Anfang 1998 EDI-Vorsteherin Ruth Dreifuss, Vertreter
der Kantonsregierungen, die vier Bundesratsparteien und Spitzenleute der Wirtschafts-
und Arbeitgeberverbände sowie der Gewerkschaften teilnehmen.

Bei AHV/IV stellte der Bundesrat eine Rentenanpassung nach erst drei Jahren zur
Diskussion, wobei die Renten früher angepasst werden können, wenn die Teuerung 4%
überschreitet. Die 2001 fällige Rentenanpassung soll auf 2002 verschoben werden (300
Mio.). Bei der IV soll ein «ärztlicher Dienst mit Untersuchungskompetenz» Missbrauch
verhindern (Einsparungen nicht quantifizierbar). Bei der ALV schlug der Bundesrat eine
Kombination von Mehreinnahmen und Leistungskorrekturen vor, um ab dem Jahr
2000 - bei einer angenommenen Arbeitslosigkeit von 4% - kein ALV-Defizit mehr zu
schreiben. Auf der Einnahmenseite soll das dritte Lohnprozent bis 2003 weitergeführt
und neu auch auf Einkommen zwischen CHF 97'200 und CHF 243'000 erhoben werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt soll diese Plafonderhöhung zudem auch für das zweite
Lohnprozent gelten (2.1 Mrd.). Auf der Leistungsseite stehen zwei Sparvarianten zur
Diskussion: Die harte Variante sieht die Streichung der A-fonds-perdu-Beiträge des
Bundes von 5% (330 Mio.) vor sowie Einsparungen von ALV-Leistungen insbesondere
durch eine Kürzung der allgemeinen Bezugsdauer von 520 auf 400 Tage (500 Mio.). Die
weichere Variante behält die A-fonds-perdu-Beiträge des Bundes und die Bezugsdauer
bei, die Leistungen werden aber mit diversen anderen Massnahmen gekürzt (250 Mio.).
Bei den Transferzahlungen Bund/Kantone schlug der Bundesrat eine Reduktion des
Bundesbeitrags an den Regionalverkehr von 75% auf 60% sowie Kürzungen der Beiträge
an den Strassenbau vor. Ausserdem sollen die Kantone 65% statt 50% der
Krankenkassen-Verbilligungen selber tragen. Damit müssten die Kantone insgesamt
einen Sparbeitrag von CHF 500 Mio. leisten. Im Bereich Verkehr betrifft die
Sparvorgabe die SBB. Diese soll 1999 rund CHF 100 Mio. und 2001 rund CHF 200 Mio.
einsparen müssen. Die Armee schliesslich soll 1999 CHF 140 Mio., im Jahr 2000 CHF
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280 Mio. und im Jahr 2001 CHF 410 Mio. - total rund 9% des EMD-Budgets in drei
Jahren - kürzen müssen. Falls die Stabilisierungsziele nicht erreicht werden, behält sich
der Bundesrat vor, schon im Sommer 1998 für alle übrigen Ausgaben (ohne Passivzinsen,
Kantonsanteile an Bundeseinnahmen, Beiträge an Sozialversicherungen und
Pflichtbeiträge an internationale Organisationen) eine Kreditsperre von 3% zu verfügen
(300 bis 500 Mio.). Als letzte Möglichkeit sieht er eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um
1%. Nach den Verhandlungen am «runden Tisch» soll das Sparprogramm 98 vom
Parlament bis Ende 1998 verabschiedet werden. 9

Mitte Januar trafen sich erstmals Vertreter der Kantone, der Regierungsparteien, der
Arbeitgeber und der Gewerkschaften mit Finanzminister Villiger, um über das vom
Bundesrat im Dezember 1997 präsentierte Stabilisierungsprogramm 98 zu beraten. Mit
dem Stabilisierungsprogramm 98 soll der Bundeshaushalt bis ins Jahr 2001 um CHF 2
Mrd. entlastet werden. Schon vor Beginn der Gespräche am runden Tisch war klar, dass
das Erreichen eines Konsenses ein äusserst schwieriges Unterfangen sein würde.
Bereits das Ziel, den Haushalt bis ins Jahr 2001 auszugleichen, war umstritten. Während
die Bürgerlichen die bundesrätlichen Vorgaben unterstützten, und die SVP eine noch
raschere Sanierung verlangte, sprach die SP von Sparhysterie, die den konjunkturellen
Aufschwung gefährde, und forderte eine Sanierung auf das Jahr 2004.
Hauptstreitpunkt waren die vorgesehenen Sparmassnahmen im Sozialbereich. Der
Bundesrat wollte mit einer verzögerten Teuerungsanpassung bei den AHV-Renten CHF
220 Mio. sowie mit Leistungskürzungen bei der ALV CHF 200 Mio. bis 500 Mio.
einsparen. Dies lehnte die SP ab, weil damit die von der Krise am härtesten Betroffenen
nochmals getroffen würden. CVP und FDP waren einverstanden mit den Kürzungen; die
SVP verlangte bei der ALV einen radikaleren Leistungsabbau um mindestens CHF 500
Mio., bei der AHV hingegen gesellten sie sich zur SP und wollten auf Kürzungen der
Renten verzichten. Heftig gerungen wurde ferner um die Abstriche im Verkehrsbereich.
Die jährlichen Einsparungen von CHF 200 Mio. bei der SBB und die Kürzungen der
Bundesbeiträge an die Kantone beim Regionalverkehr waren für die SP unakzeptierbar.
Sie forderte statt dessen Einsparungen bei Neuinvestitionen im Strassenverkehr.
Begrüsst wurden die Einsparungen auf Seiten der Bürgerlichen, bei der CVP allerdings
mit der Einschränkung, dass die Kantone selber entscheiden könnten, wo sie die CHF
500 Mio. einsparen wollten. Einfacher war die Konsenssuche bei der
Landesverteidigung. Die SVP sah ein Sparpotential von CHF 180 Mio., die FDP 150 Mio.,
die CVP 500 Mio. und die SP eines von 2 Mrd. Zu einem Tauziehen kam es hingegen
bezüglich zusätzlichen Einnahmequellen. Während SP, FDP und CVP mit dem
Bundesrat einig gingen, das dritte Lohnprozent für die ALV weiterzuführen und den
Plafond für das zweite Lohnprozent zu erhöhen (CHF 2.1 Mrd.), war die Bereitschaft auf
bürgerlicher Seite zur Erschliessung weiterer Einnahmequellen klein. Die SVP wendete
sich ausser beim zusätzlichen Mehrwertsteuerprozent für die AHV/IV generell gegen
zusätzliche Steuern, für CVP und FDP kamen neue Abgaben nur in Frage, wenn der
Börsenstempel abgeschafft würde und somit beträchtliche Steuerausfälle kompensiert
werden müssten. Die SP schliesslich forderte, dass die Haushaltssanierung durch
Einsparungen und durch Mehreinnahmen (Kapitalgewinnsteuer, neue Anlagepolitik der
SNB je CHF 1 Mrd.) erreicht wird. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
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An der Schlussitzung der Konsensgespräche am runden Tisch wurde eine gemeinsame
Formel gefunden, wie das Bundesdefizit unter Berücksichtigung der Konjunkturlage
schrittweise bis ins Jahr 2001 auf CHF 1 Mrd. reduziert werden soll. Nach insgesamt vier
Runden und einem abschliessenden Verhandlungsmarathon von neun Stunden einigten
sich Parteien, Sozialpartner sowie der Finanzausschuss des Bundesrates
(Finanzminister Villiger, Sozialministerin Dreifuss, Justizminister Koller) auf ein
Kompromisspaket, das durch die Schliessung von Steuerschlupflöchern neben
Einsparungen von rund CHF 2 Mrd.  auch Mehreinnahmen von rund CHF 150 Mio.
bringen solle. Unverändert gegenüber den bundesrätlichen Vorschlägen blieben die
Einsparungen bei der SBB (200 Mio.) und bei den Bundessubventionen an die Kantone
(500 Mio.). Auch im Bereich AHV/IV wurden die Vorgaben übernommen, wodurch die
Renten erst nach drei Jahren angepasst werden (ausser wenn die Teuerung grösser als
4% ist) und die 2001 fällige Rentenanpassung um ein Jahr verschoben wird (300 Mio.).
Ferner soll in der IV ein ärztlicher Dienst mit Untersuchungskompetenz Missbrauch
verhindern. In anderen Bereichen erreichte die Linke zahlreiche Zugeständnisse: so
verzichtet der Bund auf massive Eingriffe in die Arbeitslosenversicherung (180 Mio. statt
200 bis 500 Mio.), verschonte sensible Bereiche wie die Asylpolitik, Bildung und
Forschung von der Kreditsperre (inklusive Landwirtschaft 170 Mio. statt 300 bis 500
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Mio.) und erhöht die Einsparungen beim Militär und Zivilschutz von CHF 400 Mio. auf
560 Mio. Gleichzeitig wurde vereinbart, Steuerschlupflöcher im Börsen- und
Versicherungsgeschäft ebenfalls im Rahmen des Stabilisierungsprogramm 98 zu
stopfen. Alle Teilnehmenden verpflichteten sich, sich für die Realisierung des
Stabilisierungsprogramm 98 einzusetzen und Vorstösse für neue Steuerausfälle
abzulehnen. Um zu verhindern, dass einzelne Teile aus dem Sparprogramm herausgelöst
werden, soll es zu einem Gesamtpaket geschnürt werden. 11

Mit einem Ja-Stimmenanteil von knapp 71% und der Zustimmung aller Kantone wurde
das Haushaltsziel 2001 deutlicher als erwartet angenommen. Am klarsten stimmte der
Kanton Appenzell Innerrhoden mit einem Ja-Anteil von 81,1% zu, gefolgt von den
Kantonen Glarus (78,1%), Zug (78,0%), St.Gallen (77,1%) und Nidwalden (77,0%). Am
knappsten war die Annahme der Vorlage mit einem Unterschied von lediglich 590
Stimmen im Kanton Jura (52,1%). In der Romandie (61%) und in der
italienischsprachigen Schweiz (62%) fiel die Zustimmung generell weniger deutlicher
aus als in der Deutschschweiz (74%), was nicht zuletzt auf die schwierigere
Wirtschaftslage zurückgeführt wurde. Das Ergebnis war für Finanzminister Villiger ein
persönlicher Erfolg, nachdem er sich für die Vorlage besonders intensiv eingesetzt
hatte. Die bürgerliche Seite zeigte sich mit dem deutlichen Verdikt des Volkes
zufrieden. Nach Ansicht von CVP-Präsident Durrer habe das Volk einer Finanzpolitik zu
Lasten kommender Generationen eine deutliche Absage erteilt. FDP-Präsident
Steinegger interpretierte das Abstimmungsergebnis als eindeutige Legitimation, die
Bundesfinanzen in Ordnung zu bringen, insbesondere auf der Ausgabenseite. Für die
SVP war klar, dass das Volk genug habe von der Schuldenwirtschaft; beim Sparen gebe
es in Zukunft keine Tabu-Bereiche mehr. Die SP als eigentliche Verliererin des
Abstimmungskampfes forderte die Umsetzung der Versprechen am runden Tisch und
verlangte, dass zur Sanierung des Bundeshaushaltes keine einseitigen Sparübungen zu
Lasten der Sozialwerke gemacht werden dürften. Enttäuscht zeigte sich auch die Grüne
Partei, die dem Bundesrat vorwarf, die Bevölkerung getäuscht zu haben, indem er eine
Lösung der Finanzprobleme ohne Mehreinnahmen als möglich erscheinen liess.

Abstimmung vom 7. Juni 1998

Beteiligung: 40,9%
Ja: 1 280 329 (70,7%) / 20 6/2 Stände
Nein: 530 486 (29,3%) / 0 Stände

Parolen:
— Ja: FDP, CVP, SVP, LP, LdU, EVP, FP, SD, EDU; SGV, Vorort, Arbeitgeberverband,
Angestelltenverbände, Bauernverband.
— Nein: SP, GP, CSP, Lega, PdA; SGB, CNG. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Parteien und Verbände reagierten mit Misstrauen auf das definitive
Stabilisierungsprogramm. Noch vor den Beratungen im Parlament wurde ein Teil des
Konsenses offen in Frage gestellt; Hauptkritikpunkt waren die vorgesehenen
Mehreinnahmen. SP und Gewerkschaften pochten auf Zusatzeinnahmen von CHF 150
Mio. und waren enttäuscht, dass die grössten Steuerschlupflöcher nicht konsequent
geschlossen worden seien. Umgekehrter Ansicht waren die bürgerlichen Parteien, die
dem Bundesrat vorhielten, er sei über die gefassten Beschlüsse hinausgegangen und
belaste den Mittelstand übermässig. Am vehementesten kritisierten sie die Vorschläge
zur höheren Besteuerung der Kapitalleistungen aus den Vorsorgesäulen 2 und 3a, da
dies nicht eine Missbrauchsbekämpfung sei, sondern eine vom Gesetzgeber gewollte
steuerliche Abzugsmöglichkeit. 13
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Nachdem mehrere parlamentarische Vorstösse als Folge der Missstände bei der
Pensionskasse des Bundes eine Überprüfung der Finanzaufsicht verlangt hatten, schlug
der Bundesrat in einer Gesetzesvorlage Massnahmen zur Stärkung und grösseren
Unabhängigkeit der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) vor. Am Konzept der
Finanzaufsicht mit einer parlamentarischen Finanzdelegation und einem dem
Parlament wie der Regierung dienenden Fachorgan, der EFK, wollte er allerdings
festhalten. Eine Unterstellung der EFK unter das Parlament lehnte der Bundesrat ab,
weil dies zu einer Gewichtsverschiebung zugunsten der parlamentarischen Kontrolle

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.10.1998
URS BEER

01.01.89 - 01.01.19 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



führen würde. Ferner sprach er sich gegen die Schaffung eines von Regierung und
Parlament unabhängigen Rechnungshofes nach ausländischem Vorbild aus. Die neue
Regelung hält im ersten Artikel fest, dass die Finanzkontrolle als oberstes
Finanzaufsichtsorgan des Bundes «nur der Bundesverfassung und dem Gesetz
verpflichtet ist»; nach bisheriger Regelung galt, dass sie der Bundesversammlung und
dem Bundesrat «dient». Stärker als bisher wird der Bundesrat in die Pflicht genommen,
Beanstandungen und Empfehlungen der Revisionsstelle umzusetzen bzw. den Vollzug zu
überwachen. Bei besonderen Vorkommnissen ist neben dem zuständigen
Departementschef auch die Finanzdelegation zu informieren. Die EFK soll einzelne
Berichte separat publizieren und ihren eigenen Jahresbericht veröffentlichen können.
Bei der personellen Ausstattung erhält die EFK gemäss Gesetzesentwurf ein direktes
Mitspracherecht. Die Wahl des Direktors durch den Bundesrat muss neu vom Parlament
bestätigt werden; gleichzeitig wird die unabhängige Position des Direktors gestärkt,
indem er auf eine (zweimal verlängerbare) Amtsdauer von sechs Jahren ernannt wird. 14

Der Konsens über die Sanierung der Bundesfinanzen drohte während den
Kommissionsberatungen mehrmals zu scheitern. Yves Christen (fdp, VD) wurde explizit
als Moderator an die Spitze der vorberatenden 25-köpfigen Spezialkommission des
Nationalrates berufen. Während der Sparbetrag der Kantone, die Sparvorgabe der SBB,
die Einsparungen bei Armee und Zivilschutz sowie die Leistungsanpassungen bei der
ALV die Zustimmung der Kommission fanden, wurde bis zuletzt über die Bereiche
AHV/IV und Steuergerechtigkeit gerungen. Als Kompromissvorschlag verzichteten die
Bürgerlichen auf die Verschiebung der Anpassung der AHV/IV-Renten 2001 auf das
Jahr 2002 (die Indexierung der Renten soll im Rahmen der 11. AHV-Revision geregelt
werden) sowie auf die Ausdehnung des Anpassungsrhythmus von 2 auf 3 Jahre,
während die Linke eine höhere Besteuerung der Kapitalleistungen aus den
Vorsorgesäulen 2 und 3a fallen liess. Zusätzlich wurde die Alterslimite für eine
Kapitalversicherung mit Einmalprämie von 60 auf 65 Jahren erhöht, auf eine
Begrenzung des versicherbaren Einkommens bei der 2. Säule – abgesehen vom
Einkauf – verzichtet und der Schuldzinsabzug nicht auf CHF 20'000, sondern auf CHF
50'000 begrenzt. Um den runden Tisch nicht zum Tischlein verkommen zu lassen,
mussten die Ausfälle bei der AHV/IV (203 Mio.) und die Mindereinnahmen bei den
Steuerschlupflöchern (20 statt 91 Mio.) kompensiert werden. Die Kommission einigte
sich schliesslich darauf, den Bundesrat mit einer Motion zu verpflichten, die Ausgaben
im Asylbereich bis zum Jahr 2001 auf maximal CHF 1 Mrd. zu reduzieren (Einsparungen
von 406 Mio.). Sie verabschiedete die Vorlage mit 20 zu einer Stimme; die
Kommissionsmitglieder der vier Regierungsparteien sowie der LPS sicherten schriftlich
zu, im Plenum keine Minderheitsanträge zu stellen. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Das Stabilisierungsprogramm 98 wurde in der Wintersession vom Nationalrat als Erstrat
behandelt. Es lagen ein Nichteintretens- (Spielmann, pda, GE) sowie drei
Rückweisungsanträge vor, die alle abgelehnt wurden. Der LdU bemängelte in erster
Linie die Institution des runden Tisches, welcher jeglicher demokratischen
Legitimation entbehre, die Grüne Fraktion wollte den Bundesrat beauftragen, bei der
Landwirtschaft jährlich CHF 100 Mio. zu sparen und ungerechtfertigte Steuerlücken im
Umfang von mindestens CHF 150 Mio. zu schliessen. In der Eintretensdebatte, in
welcher sich über dreissig Einzelredner zu Wort meldeten, empfahlen zwar alle grossen
Parteien Eintreten, taten dies hingegen ohne grosse Begeisterung. In zügigem Tempo
ging die Detailberatung der Änderungen der 13 Gesetzesvorlagen über die Bühne, da das
Ratsbüro mit knapper Bekräftigung des Nationalrates bestimmt hatte, Einzelanträge im
schriftlichen Verfahren zu behandeln und nur Antragsteller von Minderheitsanträgen
ans Rednerpult zu lassen. Mit Ausnahme von Kommissionsmitglied Fasel (csp, FR) von
der grünen Fraktion war man schon im Vorfeld übereingekommen, auf solche zu
verzichten, um das Sanierungspaket nicht zu gefährden. Die zwei Dutzend Einzelanträge
ausschliesslich von linker und grüner Seite wurden allesamt im Verhältnis von 2 zu 1
abgelehnt. Die Vorlage wurde in der Gesamtabstimmung ohne Änderung gegenüber
dem Kommissionsentwurf mit 124 zu 26 Stimmen verabschiedet. 16
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Nach einer elfjährigen Defizitperiode zeichnet sich am Planungshorizont dank
konsequenter Ausrichtung des Finanzplans 2000-2002 auf das Haushaltsziel 2001 ein
Einnahmenüberschuss ab. Unter Berücksichtigung des Stabilisierungsprogramms 1998,
der Weiterführung des 3. ALV-Lohnprozents sowie der Kreditsperre sollen die Defizite
von CHF 1.9 Mrd. (2000) auf CHF 0.7 Mrd. (2001) gesenkt werden; für das Jahr 2002
wird sogar ein Einnahmenüberschuss von CHF 1.1 Mrd. erwartet. Gegenüber dem
Finanzplan 1999-2001 ergeben sich für 2000 und 2001 dank der beschlossenen
Entlastungen Verbesserungen von jährlich gegen CHF 3 Mrd. Während die Ausgaben um
CHF 1.4 Mrd. (2000) bzw. CHF 1.8 Mrd. (2001) tiefer liegen als im alten Finanzplan,
wurden die Einnahmenprognosen um CHF 1.4 Mrd. bzw. CHF 0.9 Mrd. erhöht. Mit
Ausnahme des Bildungs- und Forschungsbereichs nahm der Bundesrat die Ausgaben
für alle wichtigen Bundesaufgaben zurück; gegenüber dem Voranschlag 1998 sollen sie
real, teilweise sogar nominell eingefroren werden. Neben der Beteiligung an den EU-
Programmen und der Schaffung von Fachhochschulen erfordert auch die Beseitigung
von Altlasten in der Wohnbauförderung zusätzliche Mittel. Nicht steuerbar sind die
Mehraufwendungen für den Schuldendienst und die Kantonsanteile an den
Bundeseinnahmen. Einem Rückgang der Ausgaben von durchschnittlich 0,3% pro Jahr
stehen Mehreinnahmen von 4,7% gegenüber. Wachstumsträger sind in erster Linie die
direkte Bundessteuer sowie die Mehrwertsteuer, die vom Konjunkturaufschwung
profitieren. Bei den Eingängen aus der Verrechnungssteuer und den Stempelabgaben
sind die Unsicherheiten gross. Insgesamt liegen dem Finanzplan optimistische
Annahmen zugrunde: es wird mit einer weiteren Konsolidierung des
Konjunkturaufschwungs sowie einem stetigen Rückgang der Arbeitslosigkeit bis auf
100'000 Arbeitslose im Jahr 2002 gerechnet. 17
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Zeitgerecht legte der Bundesrat die Botschaft zum Stabilisierungsprogramm 98 vor.
Dieses setzte den am runden Tisch gefundenen Konsens in der Sache und in der Form
präzis um. Im Massnahmenpaket nicht enthalten waren lediglich die Kreditsperre
(Behandlung zusammen mit dem Voranschlag 1999) sowie die Reingewinnablieferung
der Nationalbank. Da die Datenbasis der Botschaft von tieferen Teuerungswerten
ausging, fielen die Einsparungen bei den individuellen Rentenerhöhungen bei der
AHV/IV geringer aus als angenommen (CHF 203 statt 300 Mio.). Ansonsten blieben die
Beträge der Einsparungen in etwa gleich. Auf der Einnahmeseite kam der Bundesrat im
Vergleich zu den vom Finanzministerium im Sommer skizzierten Vorschlägen dem
Mittelstand etwas entgegen. Zur Schliessung ungerechtfertigter Steuerlücken schlug er
folgendes vor: Die Veräusserung von Vermögenswerten, die nicht im Rahmen der
blossen Verwaltung des eigenen Vermögens erfolgt, gilt als selbständige
Erwerbstätigkeit und soll entsprechend besteuert werden (14 Mio.); der Abzug von
privaten Schuldzinsen wird auf den Betrag der steuerbaren Brutto-Vermögenswerte
plus CHF 20'000 beschränkt (21 Mio.); der versicherbare Lohn in der zweiten Säule wird
auf maximal CHF 286'560 festgelegt (15-25 Mio.); die Kapitalleistungen aus den Säulen
2 und 3a sollen weiterhin mit einer separaten Jahressteuer erfasst, hingegen nicht
mehr bloss zu einem Fünftel, sondern zur Hälfte der ordentlichen Tarife, mindestens
aber zum Satz von 2%, berechnet werden (49 Mio.). Ferner soll der Personalbestand bei
der eidgenössischen Steuerverwaltung zur Verstärkung der Steuerkontrolle bis Ende
2001 um 100 Stellen aufgestockt werden. Bei den Sofortmassnahmen standen für den
Bundesrat weniger der erwartete Ertrag aus den Mehreinnahmen im Vordergrund (im
Jahr 2002: CHF 91 Mio.), sondern die Förderung der Steuergerechtigkeit. Die höhere
Gewinnablieferung der Nationalbank, die u.a. die Einbussen der Kantone kompensieren
soll, wurde ausserhalb des Stabilisierungsprogramms, aber doch verbindlich geregelt. 18
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In der Frühjahressession wurde das Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm
1998 vom Parlament mit 139 zu 15 Stimmen bei 21 Enthaltungen (Nationalrat) und 41 zu 0
Stimmen (Ständerat) verabschiedet. Das Programm dient zum Erreichen des vom Volk
im Vorjahr angenommenen Haushaltsziels. Der Ständerat behandelte die Vorlage als
Zweitrat und übernahm weitgehend die Beschlüsse des Nationalrats aus dem Vorjahr. In
der Eintretensdebatte gab der Thurgauer Sozialdemokrat Onken zu bedenken, dass das
am «Runden Tisch» von Bundesrat, Kantonen, Parteien und Sozialpartnern
ausgehandelte Paket einen wohl austarierten Kompromiss darstelle und dass eine
Bekämpfung einzelner Bausteine die Stabilität des Ganzen gefährden könne. Ein
nationalrätliches Anschlussprogramm in Form von vier Motionen der WAK-NR, die
Einsparungen im Sozialversicherungsbereich (Mo. 98.3526 / 98.3525 / 98.3524) und im
Asylwesen (Mo. 98.3523) forderten, fand ebenfalls Zustimmung. 19
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In der Herbstsession 2016 behandelte der Ständerat als Erstrat das
Stabilisierungsprogramm 2017-2019. Roberto Zanetti (sp, SO) stellte einen
Minderheitsantrag auf Rückweisung, der den Auftrag an den Bundesrat beinhaltete, die
Berechnung des Konjunkturfaktors an die makroökonomischen Gegebenheiten
anzupassen und entsprechend die Handhabung der Schuldenbremse zu überprüfen.
Die kleine Kammer lehne diesen Antrag mit 31 zu 13 Stimmen und der Begründung ab,
dass die Schuldenbremse nicht in Frage gestellt werden sollte. Bei der Behandlung des
Programms reduzierte der Ständerat die Sparanstrengungen des Bundesrates deutlich.
Während der Bundesrat Einsparungen von CHF 796 Mio. (2017), CHF 898 Mio. (2018) und
CHF 978 Mio. (2019) vorgesehen hatte, verringerte die kleine Kammer diese auf CHF 652
Mio. (2017),  637 Mio. (2018) und 702 Mio. (2019). Insbesondere bezüglich der
Landwirtschaft und der Bildung zeigte sich der Ständerat grosszügig: Bei der
Landwirtschaft strich er sämtliche Sparmassnahmen bei den Direktzahlungen (CHF 62-
69 Mio. jährlich), da die Einkommen der Bauern – wie Peter Hegglin (cvp, ZG)
argumentierte – bereits sehr tief wären und sich Letztere gerade erst auf die neuen
Zielsetzungen, Grundlagen und Rahmenbedingungen der Agrarpolitik 2014-2017
eingestellt hätten. Unverändert beliess der Ständerat die Vorlage des Bundesrates
bezüglich der Investitionskredite und der landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen.
Bei den Bildungsausgaben reduzierte er den vom Bundesrat vorgeschlagenen
Sparbetrag um CHF 74-108 Mio. und folgte damit dem Antrag Noser (fdp, ZH) als
Sprecher der WBK-SR. Als Kantonsvertreter verzichtete der Ständerat zudem gegen den
Willen des Bundesrates darauf, die Integrationsbeiträge an die Kantone sowie die
Bundesanteile an den Krankenkassenprämien-Verbilligungen zu reduzieren, da dies zu
einer Mehrbelastung der Kantone geführt hätte. Zusätzlich zu den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Sparanstrengungen wollte die FK-SR hingegen bei der
Entwicklungshilfe sparen. Als Befürworter dieser zusätzlichen Reduktion um weitere
CHF 100 Mio. argumentierte zum Beispiel Philipp Müller (fdp, AG), dass die
diesbezüglichen Ausgaben in den letzten Jahren stetig angestiegen seien, ihre Wirkung
hingegen fraglich sei. Werner Hösli (svp, GL) ergänzte, dass die bisherigen Zahlungen
offensichtlich die steigenden Asylkosten nicht hatten verhindern können. Christian
Levrat (sp, FR) rief dementgegen in Erinnerung, dass das Parlament die APD-Quote –
also den prozentualen Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe am
Bruttonationaleinkommen – im Februar 2011 auf 0,5 Prozent des
Bruttonationaleinkommens (BNE) erhöht hatte. Zudem könne die zusätzliche Reduktion
gemäss Bundesrat Burkhalter zur Streichung ganzer Projekte in Nordafrika, dem
Mittleren Osten und Afghanistan führen. Knapp entschied sich der Ständerat mit 25 zu
19 Stimmen gegen seine Kommission und erhöhte den Sparbetrag bei der
Entwicklungshilfe nicht zusätzlich. In der Wintersession 2016 befasste sich der
Nationalrat mit diesem Geschäft. 20
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In der Wintersession 2016 folgte die Beratung des Stabilisierungsprogramms 2017-2019
durch den Zweitrat, den Nationalrat. Wie bereits im Ständerat beantragte auch in der
grossen Kammer eine Minderheit Meyer (sp, ZH) eine Rückweisung an den Bundesrat,
der ebenso abgelehnt wurde wie der Nichteintretensantrag Hadorn (sp, SO). Ebenfalls
in Übereinstimmung mit dem Ständerat reduzierte der Nationalrat das Sparvolumen im
Vergleich zum Bundesrat, sprach sich aber für deutlich grössere Sparanstrengungen von
CHF 658 Mio. (2017), 773 Mio. (2018) und 914 Mio. (2019) aus als der Ständerat. Dabei
schuf der Nationalrat mehrere inhaltliche Differenzen zum Ständerat: So befürwortete
er die vom Bundesrat vorgeschlagene Kürzung des Bundesanteils an den
Krankenkassen-Prämienverbilligungen, welche der Ständerat zuvor abgelehnt hatte. Als
Begründung wurde angeführt, dass diese Kürzung erst nach der Änderung des
Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (ELG) in Kraft treten und entsprechend erst 2019 wirksam werden
solle. Die Änderung des ELG sollten bei Bund und Kantonen zu Entlastungen von rund
CHF 150-170 Mio. führen, womit die in den Kantonen durch das
Stabilisierungsprogramm anfallenden Mehrkosten kompensiert werden könnten.
Erfolglos wies eine Minderheit um Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) darauf hin, dass
bisher noch unklar sei, wie diese Reform genau aussehen werde und ob sie die Kantone
wirklich entlasten könne. Ebenfalls restriktiver als der Ständerat zeigte sich der
Nationalrat im Integrationsbereich, in dem er den Sparvorschlägen des Bundesrates
folgte, sowie bei der Regionalförderung, bei der er die Einlagen an den Fonds für
Regionalentwicklung für die Jahre 2018 und 2019 um zusätzliche CHF 10 Mio.
reduzierte. Auch bei den Ausgaben im Eigenbereich, also beim Bundespersonal, sieht
die grosse Kammer grösseres Sparpotential als der Bundesrat – hier erhöht sie den vom
Bundesrat vorgeschlagenen Sparbetrag um je CHF 100 Mio. für die Jahre 2018 und 2019.
Der Ständerat hatte diesen Betrag im Herbst noch leicht reduziert. Bei den übrigen
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zentralen Diskussionspunkten wie der Landwirtschaft, der Bildung und der
Entwicklungshilfe hingegen schloss sich der Nationalrat den Beschlüssen des
Ständerates an. 
In der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens bestätigte der Ständerat auf
Anraten seiner FK-SR alle im Herbst gefassten Beschlüsse, Differenzen konnten somit
keine abgebaut werden. Diskussionen gab es stattdessen hauptsächlich bezüglich der
Schliessung von zivilen Zollstellen. So hatte Finanzminister Maurer im Vorfeld dieser
Sitzung auf Anfrage von Nationalrätin Munz (sp, SH) erklärt, dass einzelne Schliessungen
von Zollstellen bereits vor der Beratung im Parlament – in der sich sowohl National- als
auch Ständerat gegen solche Schliessungen ausgesprochen hatten –  vorgenommen,
respektive in die Wege geleitet worden seien. Dies hatte zu einem grossen Aufschrei in
der Ostschweiz geführt, die besonders stark von diesen Schliessungen betroffen
gewesen wäre, und gleich mehrere Ständeräte dazu veranlasst, Bundesrat Maurer zu
einer Revision dieses Entscheides aufzufordern. Dieser versicherte in der Folge, auf
den Abbau der betroffenen Zollstellen zu verzichten, bei den nächsten
Sparforderungen des Parlaments beim Bundespersonal jedoch auf dieses Beispiel
zurückkommen zu wollen.
Bezüglich des Stabilisierungsprogramms gibt es folglich in der Frühjahrssession 2017
noch einige Differenzen zu klären – vorgängig hat jedoch auch die FK-NR beantragt, bei
allen offenen Positionen an den Beschlüssen des Nationalrats festzuhalten. 21

In der Frühjahrssession 2017 gab es bezüglich des Stabilisierungsprogramms 2017-2019
noch vier Differenzen zu klären. Eine erste bereinigte der Nationalrat, indem er dem
Minderheitsantrag Maire (sp, NE) folgte und auf die zusätzliche Kürzung der Beiträge an
die Regionalpolitik um CHF 10 Mio. verzichtete. Maire hatte den Nationalrat zuvor
aufgefordert, sich mit den wirtschaftlich weniger privilegierten Regionen solidarisch zu
zeigen und diese Beiträge nicht zu kürzen. Die neue Regionalpolitik sei für diese
Regionen sehr wichtig, da sie ihnen zum Beispiel erlaube, ihre Industrie mithilfe von
Innovationsprojekten zu diversifizieren oder die Attraktivität ihrer Region durch
Tourismusprojekte zu steigern. Demgegenüber übte zum Beispiel Albert Vitali (fdp, LU)
allgemeine Kritik an der Regionalpolitik, da diese – als Anschubfinanzierung für Projekte
gedacht – zunehmend zu deren Dauerfinanzierung verwendet würde. Entsprechend sei
eine grundsätzliche Überarbeitung notwendig, welche man über die Finanzen steuern
könne. Bundesrat Maurer entgegnete, dass es beim Stabilisierungsprogramm lediglich
um die Speisung des Fonds und nicht um die Ausgestaltung der Regionalpolitik gehe.
Der Fonds sei zwar gut bestückt und würde eine Reduktion verkraften, da es hier
jedoch um einen vergleichsweise geringen Betrag gehe, wäre die geplante zusätzliche
Reduktion ein unnötiges negatives Signal an die Randregionen. Mit 96 zu 93 Stimmen
bei 3 Enthaltungen pflichtete der Nationalrat der Minderheit Maire knapp bei und
lehnte die zusätzliche Reduktion ab.

Eine weitere Differenz bereinigte der Ständerat in der nächsten Runde des
Differenzbereinigungsverfahrens. Die FK-SR hatte beantragt, dem Nationalrat bei den
Sparanstrengungen im Eigenbereich entgegenzukommen, nachdem noch einmal klar
gestellt worden war, dass die Zollstellen in Bargen, Ponte Tresa, Thônex-Vallard, St.
Gallen und Buchs erhalten bleiben würden. Zudem hatte der Bundesrat am 22. Februar
2017 seinerseits für den Voranschlag 2018 Einsparungen im Eigenbereich von CHF 150
Mio. beschlossen – bat das Parlament bei dieser Gelegenheit jedoch darum, ihm die
Freiheit zu geben, selbst zu entscheiden, wo diese Sparmassnahmen am ehesten
möglich sind. Der Ständerat stimmte in der Folge dem Nationalrat in diesem Punkt mit
33 zu 9 Stimmen zu. 

Da der Nationalrat in der letzten Sitzung des Differenzbereinigungsverfahrens die
verbliebenen zwei Differenzen nicht klären konnte, musste eine Einigungskonferenz
einberufen werden. Offen geblieben waren die zwei Differenzen, von denen der
Ständerat in den vorangegangenen Beratungen befürchtet hatte, dass sich die
Sparanstrengungen des Bundes negativ auf die Kantonsfinanzen auswirken könnten. So
wollten Bundesrat und Nationalrat Integrationsbeiträge an die Kantone in der Höhe von
CHF 23,3 Mio. streichen, die – so die Befürchtung einer Mehrheit des Ständerats –
stattdessen durch die Kantone hätten aufgebracht werden müssen. Bundesrat Maurer
betonte im Rahmen der Parlamentsdebatte jedoch, dass es sich dabei weniger um eine
Ausgabenreduktion als um eine Ausgabenverschiebung handle. So schaffe der
Bundesrat zwar Unterstützungsmassnahmen mit schlechtem Kosten-Nutzen-Verhältnis
ab, erarbeite gleichzeitig aber auch neue, effizientere Projekte. Diese zielten
insbesondere auf eine bessere Integration der neu angekommenen Asylbewerber durch
Sprachkurse und eine Integrationsvorlehre ab. Auch die Reduktion des Bundesbeitrags
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an die Prämienverbilligung von 7,5 auf 7,3 Prozent sei gemäss Bundesrat Maurer keine
Lastenverschiebung hin zu den Kantonen, da der Beitrag erst nach Annahme der
Änderung des Ergänzungsleistungsgesetzes reduziert werden würde. Diese Änderung
würde es den Kantonen erlauben, die dort eingesparten Gelder für die
Prämienverbilligung einzusetzen. Als Kompromiss beschloss die Einigungskonferenz,
dem Nationalrat bezüglich der Kürzung der Integrationskosten und dem Ständerat
bezüglich den Kürzungen der Beiträge an die Prämienverbilligung zu folgen.
Entsprechend werden einige bisherige Integrationsprogramme durch neue, effizientere
Programme ersetzt. Gleichzeitig wird bezüglich des Bundesanteils an die
Prämienverbilligung das Ergebnis der Ergänzungsleistungsreform abgewartet, in deren
Rahmen diese Problematik nochmals besprochen werden soll. Die Einigungskonferenz
nahm diesen Vorschlag mit 25 zu 1 Stimme an und die beiden Parlamentskammern
folgten ihrem Votum: In der Schlussabstimmung sprachen sich der Ständerat mit 36 zu
8 Stimmen bei 1 Enthaltung und der Nationalrat mit 139 zu 55 Stimmen bei 3
Enthaltungen für die finale Version des Stabilisierungsprogrammes aus. 22

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die Eidg. Kommission für Ausländerprobleme, welche anlässlich ihrer Neubesetzung in
Eidg. Ausländerkommission umbenannt wurde, will beim Bund Druck aufsetzen, damit
bei der anstehenden Teilrevision des Bundesgesetzes über Aufenthalt und
Niederlassung der Ausländer (ANAG) ein eigentlicher Integrationsartikel ins Gesetz
aufgenommen wird. Damit wäre die Voraussetzung geschaffen für eine finanzielle
Unterstützung der Eingliederungsbestrebungen durch den Bund. Heute werden die
Beratungs- und Kontaktstellen, die den Ausländern die gesellschaftliche Integration
erleichtern, von Kantonen, Gemeinden oder karitativen Organisationen finanziert. 23
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Mit einer Änderung des Bundesgetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
(Anag) will der Bundesrat die Eidg. Ausländerkommission gesetzlich verankern. Damit
soll die Grundlage dafür geschaffen werden, dass der Bund die gesellschaftliche
Eingliederung von Ausländerinnen und Ausländern finanziell fördern kann, sofern sich
auch die Kantone und Gemeinden an diesen Kosten angemessen beteiligen. Die
Landesregierung gab einen entsprechenden Vorschlag in die Vernehmlassung. 24
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Kurz vor Jahresende leitete die Landesregierung dem Parlament ihre Botschaft für eine
Totalrevision der Asylgesetzgebung zu, welche parallel auch zu Änderungen im
Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) führt. Bei dieser
Gelegenheit machte er sein Versprechen wahr und schlug einen eigentlichen
Integrationsartikel vor. Damit soll dem Bund die Möglichkeit einer finanziellen
Beteiligung an der Integrationsarbeit eingeräumt werden, die heute allein zu Lasten der
Kantone und Gemeinden geht. Gleichzeitig soll die Stellung der Eidg.
Ausländerkommission aufgewertet werden. 25
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Die Aufnahme eines Integrationsartikels in die Asyl- und Ausländergesetzgebung
scheiterte im Nationalrat zunächst an der sogenannten Ausgabenbremse. Der Rat
stimmte zwar mit 85 zu 86 Stimmen dem Antrag des Bundesrates zu. Da damit aber eine
neue Bundesaufgabe mit jährlichen Kosten von 15 Mio Fr. geschaffen wurde, scheiterte
der Integrationsartikel dennoch an der neu geschaffenen Ausgabenbremse, die für
derartige Fälle das absolute Mehr stipuliert. Der Ausgabe stimmten nur 87 Abgeordnete
zu, 65 verwarfen sie, womit dieser Artikel aus der Vorlage gestrichen wurde. 26
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Vor der Behandlung in der kleinen Kammer richtete der Präsident der EAK einen
dringenden Appell an die Ständerätinnen und Ständeräte, den Integrationsartikel
wieder in die Vorlage aufzunehmen, und er rechnete vor, dass mangelnde Integration
anderweitige Kosten verursacht, etwa bei der Fürsorge oder im Strafvollzug. Seine
Stimme wurde gehört. Oppositionslos kam die kleine Kammer auf den Entscheid des
Nationalrates zurück. Der Berichterstatter der Kommission, die diesen Antrag ebenfalls
einstimmig stellte, erklärte, der Integrationsartikel sei ein Kernstück der Asyl- und
Ausländergesetzrevision. Man müsse von der Überlegung ausgehen, dass es besser sei,
materielle Aufwendungen und Begleitung für die Integration der Ausländer vorzusehen,
die ja für eine lange Dauer in die Schweiz kommen, als erst nachher, bei Versagen, die
Schäden zu eliminieren. Die Ausgabe nahm der Ständerat ebenfalls einstimmig an. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1997
MARIANNE BENTELI

Bereits in der Vernehmlassung zur Aktualisierung der Bundesverfassung hatten SP und
SGB beantragt, die Integration der Ausländerinnen und Ausländer als eines der
Sozialziele neu zu verankern. Entsprechend beantragte Brunner (sp, GE) im Ständerat in
Art. 41, dass sich Bund und Kantone im Rahmen ihrer Mittel und ihrer Zuständigkeiten
dafür einsetzen, dass jede ausländische Person sozial und beruflich integriert wird. Sie
verwies darauf, dass eines der Hauptanliegen der Verfassungsrevision die Übernahme
der heutigen Realität sei, weshalb es nicht angehe, bei den sozialen Zielen, die sich die
Gesellschaft setze, eine derart bedeutende Minderheit der Bevölkerung nicht speziell
zu erwähnen. Mit dem Argument, dass man nicht die Integrationsbemühungen einer
einzelnen Minderheit besonders privilegieren könne, die Kompetenz des Bundes,
ausländerpolitisch zu handeln, mit Art. 121 zudem ohnehin gegeben sei, wurde der
Antrag mit 31 zu 4 Stimmen abgelehnt.

Im Nationalrat folgte Hubmann (sp, ZH) diesem Hinweis und regte einen neuen
zusätzlichen Absatz im Ausländerartikel an, in dem gesagt werden sollte, dass der Bund
die soziale und berufliche Integration der Ausländerinnen und Ausländer fördert.
Bundesrat Koller verwies auf die laufende Teilrevision des ANAG, in welchem ein
Integrationsartikel materiell zwar angenommen, bis zum Zeitpunkt dieser Beratung aber
an der Ausgabenbremse gescheitert war. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass dieses
wichtige ausländerpolitische Anliegen auf Gesetzesstufe geregelt werden könne. Es auf
Verfassungsstufe zu erheben, schien ihm aber übertrieben, da die Ausländerpolitik ja
noch andere Ziele verfolge, wie etwa das ausgewogene Verhältnis zwischen
einheimischer und ausländischer Bevölkerung, die alle auch nicht explizit in die
Verfassung aufgenommen worden seien. Auf seinen Antrag wurde der Antrag mit 88 zu
67 Stimmen abgelehnt. 28
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Im Ständerat beantragte Reimann (svp, AG) daraufhin Zustimmung zum Vorgehen des
Nationalrates, wodurch der letztjährige deutliche Entscheid seines Rates im nachhinein
desavouiert worden wäre, was zumindest verfahrensmässig Fragen aufwarf. Inhaltlich
wurde seine Begründung, die Schweiz sei kein Einwanderungsland und die Integration
primär die Sache der Betroffenen, nicht diskutiert. Mit 22 zu 5 Stimmen bekräftigte die
kleine Kammer ihr Bekenntnis zu einer auch vom Bund getragenen Integration der auf
Dauer hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer sowie zu den allenfalls dafür
anfallenden Kosten. 29
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In der Sommersession des Nationalrates versuchten Vertreter der SVP (Fischer, AG),
sowie der SD (Keller, BL), den Integrationsartikel entweder aus finanzpolitischen oder
materiellen Gründen erneut zu torpedieren. Sowohl Nationalrat Caccia (cvp, TI),
Präsident der Eidgenössischen Ausländerkommission, als auch Bundesrat Koller setzen
sich einmal mehr für eine wirksame Integration der Ausländerinnen und Ausländer auch
mit Mitteln des Bundes ein, da es sich hier um eine gesamtgesellschaftliche
Angelegenheit handle. Im dritten Anlauf wurde ihr Appell endlich auch vom Nationalrat
gehört: mit 110 zu 48 Stimmen passierte der Integrationsartikel die Quorumshürde und
wurde damit definitiv ins Anag aufgenommen. 30
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In der Frühjahrssession scheiterte der Integrationsartikel im revidierten Gesetz über
Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern (Anag) im Nationalrat mit zuerst 98 zu 28
Stimmen und – nach zweimaliger Wiederholung der Abstimmung – mit 96 zu 54
Stimmen erneut an dem für neue Bundesaufgaben mit Finanzfolge notwendigen
qualifizierten Mehr von 101 Stimmen. Bundesrat Koller verwies vergebens darauf, dass
hier nicht unbesehen neue Ausgaben geschaffen würden, da ja das Parlament im
Rahmen seiner Budgethoheit alljährlich darüber bestimmen könnte, welche Beiträge
tatsächlich für diesen Bereich gesprochen werden. 31
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Obgleich dieses in der Vernehmlassung stark umstritten war, erklärte der Bundesrat, er
werde an seinem Grundkonzept für ein neues Ausländergesetz (AuG) festhalten. Mit
der Verabschiedung der Botschaft wollte er aber zuwarten, bis der Termin des
Inkrafttretens des Freizügigkeitsabkommens mit der EU bekannt ist. Das neue
Ausländergesetz regelt die Einwanderung und die Rechtsstellung von Personen nur,
wenn für sie nicht das Freizügigkeitsabkommen gilt, dessen Bestimmungen auch für
Angehörige von EFTA-Staaten massgebend sein werden. Einerseits wird die bereits
geübte Praxis verankert, aus den Ländern ausserhalb Westeuropas nur besonders
qualifizierte Arbeitskräfte zuzulassen, andererseits werden die Rechte einmal
zugezogener Ausländer ausgebaut. Ein drittes Ziel ist die wirksame Bekämpfung von
Missbräuchen. 32
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Mitte März verabschiedet der Bundesrat seinen Entwurf für das neue Ausländergesetz
(AuG), welches das aus dem Jahr 1931 stammende ANAG ablösen soll, zuhanden des
Parlaments. Es richtet sich in erster Linie an jene Ausländerinnen und Ausländer, die
aus Ländern ausserhalb der EU und der EFTA stammen. Für sie besteht eine Chance auf
Zulassung nur noch, wenn sie von der Wirtschaft dringend gebraucht werden und
besonders qualifiziert sind. Zudem wird ihre Zahl durch jährliche Kontingente in engen
Grenzen gehalten. Vorgesehen sind 4000 Jahres- und 5000 Kurzaufenthalter. Auch in
der Rechtsstellung der ausländischen Bevölkerung soll es Unterschiede geben. Die
bilateralen Verträge garantieren den EU-Angehörigen mehr Rechte, als dies im
geplanten Gesetz für die übrigen Zuwanderer vorgesehen ist. Trotzdem schlägt der
Bundesrat auch für sie gewisse Erleichterungen vor. So sollen sie bei der Verlängerung
einer Jahresbewilligung oder beim Familiennachzug nicht mehr auf das Gutdünken der
Fremdenpolizei angewiesen sein. Jahresaufenthalter erhalten einen Rechtsanspruch
auf solche Bewilligungen, sofern sie nicht von der Sozialhilfe abhängig oder zu einer
längeren Freiheitsstrafe verurteilt sind. Kurzaufenthaltern kann der Familiennachzug
auf Gesuch hin bewilligt werden. Der Bundesrat hielt an diesen Verbesserungen fest,
obwohl sich die bürgerlichen Parteien sowie mehrere Kantone dagegen gewandt
hatten.

In Abweichung vom Vorentwurf wird die Integration als Grundsatz und Ziel ausführlich
formuliert. Integration wird sowohl als Versprechen als auch als Forderung verstanden,
wonach sich Ausländerinnen und Ausländer leichter am wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Leben beteiligen können, sich aber auch aktiv darum bemühen müssen,
wozu vor allem das Erlernen einer Landessprache gehört. Bei erfolgreicher Integration
kann eine Niederlassungsbewilligung bereits nach fünf anstatt wie heute nach zehn
Jahren erteilt werden. Der Integration dient auch die Bestimmung, dass der
Familiennachzug nur innerhalb einer maximalen Frist von fünf Jahren möglich ist, damit
die Kinder noch klein genug sind, um die Schulen mehrheitlich in der Schweiz zu
durchlaufen und so rascher eine Landessprache zu lernen. Im Gegenzug zu diesen
Erleichterungen will das Gesetz Missbräuche strenger ahnden. Bei Verdacht auf
Scheinehen können Trauungen verweigert werden. Zu den verschärften Massnahmen
gehört auch, dass die Kontrolle einreisender Flugpassagiere rechtlich fixiert wird, und
dass gegen Fluggesellschaften, die Asyl Suchende ohne gültige Papiere in die Schweiz
einreisen lassen, Sanktionen verhängt werden können. 33
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In seiner Mai- und der Sommersession behandelte der Nationalrat als erster das neue
Ausländergesetz (AuG), welches das aus dem Jahr 1931 stammende ANAG ersetzen soll.
Es betrifft in erster Linie jene Ausländerinnen und Ausländer, die aus Staaten
ausserhalb der EU und der EFTA stammen. Gemäss bundesrätlichem Vorschlag sollen
sie für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nur noch zugelassen werden, wenn sie von
der Wirtschaft dringend gebraucht werden und besonders qualifiziert sind (duales
System). Für jene, welche die „Einstiegshürde“ überwunden haben, soll es im Gegenzug
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administrative Erleichterungen geben, so etwa beim Familiennachzug und beim
Wechsel einer Arbeitsstelle. Die Verpflichtung zur Integration wird im Gesetz
festgeschrieben. Strenger als bisher ahnden will das Gesetz Umgehungen und
Missbräuche des Ausländerrechts etwa durch „Scheinehen“ oder kriminelle Aktivitäten.

In der Eintretensdebatte äusserten die Linke und die Rechtsbürgerlichen ihre
allgemeine Unzufriedenheit mit dem neuen Gesetz, die in drei Anträgen auf
Nichteintreten, drei Anträgen auf Rückweisung an den Bundesrat und zwei Anträgen auf
Rückweisung an die Kommission zum Ausdruck kam. Die Linke verlangte eine neue
Gesetzesvorlage mit gleichen Rechten für alle Ausländer. Für die Rechtsbürgerlichen
war die Regelung des Familiennachzugs zu grosszügig und die Missbrauchsbekämpfung
zu lasch angelegt. Da sich die CVP und die FDP einigermassen geschlossen hinter die
Vorlage stellten, trat der Rat schliesslich mit 115 zu 51 Stimmen auf die Vorlage ein. Die
Rückweisungsanträge wurden mit ähnlichem Stimmenmehr abgelehnt.

In der Detailberatung, für die rund 200 Minderheits- oder Einzelanträge vorlagen,
verschärfte der Nationalrat das Gesetz, für das Bundesrat Blocher bereits im Vorfeld im
Hinblick auf die Beratungen im Ständerat eine restriktivere Version ankündigt hatte, in
verschiedenen Punkten. So sprach sich die grosse Kammer mit 92 zu 82 Stimmen für
einen Artikel aus, der die Vorbereitungshaft, während der die Behörden über das
weitere Vorgehen entscheiden, auf höchstens sechs statt drei Monate festsetzt. Des
Weiteren nahm der Rat, wenn auch knapp, einen Antrag Müller (fdp, AG) an, der die
Ausschaffungshaft nach Vorliegen eines vollstreckbaren Entscheides um 40 Tage
verlängert.

Im Kapitel über die künftige Ausgestaltung der vorläufigen Aufnahme beschloss der
Nationalrat, dem Antrag seiner Kommission zu folgen, die Beratung auszusetzen und die
neuen Vorschläge des Bundesrates abzuwarten. Der Antrag der Linken, welche
verlangte, dass vorläufig aufgenommene Personen nach vier Jahren Aufenthalt
Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung haben, wurde abgelehnt. Hingegen wurde
ganz knapp eine Sonderregelung für Sans-papiers beschlossen: Bewilligungsgesuche
von Ausländern, die sich seit mehr als vier Jahren illegal in der Schweiz aufhalten, sollen
vertieft geprüft werden. Dem dualen System stimmte der Rat mit 108 zu 65 Stimmen zu,
erweiterte aber mit der Annahme des Antrags Bäumle (gp, ZH) den Kreis um jene
Personen, die in der Schweiz ein Hochschulstudium abgeschlossen haben. Ebenfalls
angenommen wurde mit 79 zu 75 Stimmen ein Antrag Schibli (svp, ZH), der verlangte,
dass dem Bedarf an unqualifizierten Arbeitskräften in der Landwirtschaft, im
Tourismus und in der Baubranche Rechnung getragen wird. Der Antrag der SVP, für
Branchen mit starken saisonalen Schwankungen wieder ein 6-monatiges
Saisonnierstatut einzuführen, wurde dagegen mit 98 zu 60 Stimmen verworfen. Auf
Antrag seiner Kommission beschloss der Nationalrat, dass die Erteilung einer
Aufenthaltsbewilligung an den Besuch eines Integrationskurses geknüpft werden kann,
wobei die Integrationsprojekte gegen den Willen der SVP weiterhin durch den Bund
finanziert werden.

Entgegen der Ratslinken, die diese Massnahme für fragwürdig hielt, nahm die grosse
Kammer eine Bestimmung an, die von den Zivilstandsbehörden verlangt, keine Trauung
vorzunehmen, wenn der Verdacht auf eine Scheinehe besteht. Solche Ehen sollen für
ungültig erklärt werden. Überdies sollen an den Flughäfen schärfere Kontrollen
durchgeführt werden. Fluggesellschaften, die Passagiere ohne Identitätspapiere
transportieren, werden mit einer Busse von bis zu 5'000 Franken für jede beförderte
Person bestraft. Auch Schlepper sollen härter angefasst werden. Auf Antrag der
Mehrheit seiner Kommission und entgegen jenem von Bundesrat Christoph Blocher
nahm der Nationalrat in die Vorlage auf, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber,
welche ihre Sorgfaltspflicht gegenüber ausländischen Mitarbeitenden mindestens
zweimal verletzen, für ein bis fünf Jahre von der Vergabe von öffentlichen Aufträgen
ausgeschlossen werden können.

Nach 30-stündigen Beratungen passierte das Gesetz mit 64 zu 48 Stimmen bei 55
Enthaltungen. Einzig die CVP- und die EVP-EDU-Fraktion stellten sich geschlossen
hinter die Vorlage. Die FDP manifestierte ihre Unzufriedenheit mit Enthaltung. Die SP
stimmte mehrheitlich zu, vordergründig, um die Verhandlungen nicht zu blockieren,
nach Ansicht von Beobachtern wohl eher, um nicht mit einer neuen Version des
Gesetzes eine weitere Verschärfung zu riskieren. Die Grünen lehnten das Gesetz
einstimmig ab, die SVP mit grosser Mehrheit. 34
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In zweiter Lesung schloss sich der Nationalrat in den meisten Punkten dem Ständerat
an. Er wollte jedoch die Erteilung von Arbeitsbewilligungen nicht mit der Schaffung von
Ausbildungsplätzen verknüpfen. Und um Scheinehen zu bekämpfen, sollen ausländische
Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern nur noch Anspruch auf eine
Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie mit diesen zusammen wohnen. Zudem müssen
sie ihre Kinder, damit diese automatisch in den Besitz einer Niederlassungsbewilligung
gelangen, bereits im Alter von höchstens 12 statt 14 Jahren nachziehen. Bezüglich
Zwangsheiraten folgte die grosse Kammer nicht dem Entwurf des Ständerates, sondern
überwies ein Postulat ihrer SPK, welches die Überprüfung von entsprechenden straf-
und zivilrechtlichen Sanktionen verlangt. Bei den Artikeln betreffend die Teilrevision
des Asylgesetzes (Nothilfe und Zwangsmassnahmen) scheiterte die Linke mit ihren
Anträgen, nochmals eine Differenz zu schaffen. Im restlichen
Differenzbereinigungsverfahren billigte der Ständerat meist diskussionslos die Fassung
der grossen Kammer. Das neue Ausländergesetz passierte die Schlussabstimmung im
Nationalrat mit 106:66 Stimmen bei 10 Enthaltungen und im Ständerat mit 33:8 Stimmen
bei 4 Enthaltungen. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2005
MAGDALENA BERNATH

SP und Grüne lehnten es aufgrund der ihrer Ansicht nach realitätsfremden
Bestimmungen über den Familiennachzug, der hohen Hürden für nicht EU- resp. EFTA-
Bürgerinnen und -Bürger, der Besserstellung von EU-Angehörigen gegenüber
binationalen Schweizer Paaren und der fehlenden Regelung für Papierlose ab und
kündigten an, es zusammen mit Solidarité sans frontières und dem Forum für die
Integration der Migrantinnen und Migranten mit dem Referendum zu bekämpfen. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Im November verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Einführung von
biometrischen Ausländerausweisen. Mit den geplanten Änderungen des
Ausländergesetzes und des Bundesgesetzes über das Informationssystem für den
Ausländer- und den Asylbereich wird eine Verordnung der EU umgesetzt, welche die
Schweiz aufgrund des Schengen-Abkommens übernehmen muss. Gemäss dem Entwurf
sollen bei den neuen Ausweisen auf einem Datenchip ein Foto und zwei Fingerabdrücke
gespeichert werden. Die erhobenen biometrischen Daten würden in das zentrale
Migrationsinformationssystem aufgenommen. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.2009
ANDREA MOSIMANN

In der Frühjahrssession wurde die Motion der Staatspolitischen Kommission des
Nationalrates für die Ausarbeitung eines Integrationsrahmengesetzes vom Ständerat
beraten. Da die Integration von Ausländern eine Querschnittsaufgabe darstellt, legte
der Bundesrat in seinem Bericht dar, dass nicht nur das Ausländergesetz, sondern 16
weitere, sehr diverse Gesetzestexte – vom Jugend- und Kulturförderungsgesetz bis hin
zum Raumplanungsgesetz – einer Ergänzung bedürften. Trotz Widerstand seitens der
SVP wurde der Vorstoss Ende des Vorjahres vom Nationalrat gutgeheissen. Bei den
Beratungen im Ständerat gab es zwei Anträge. Die ständerätliche Sicherheitspolitische
Kommission (SPK-SR) forderte eine Anpassung des Motionstextes, so dass die
Integration auch im Ausländergesetz festgeschrieben werden könnte. Wie
Kommissionssprecher Büttiker (fdp, SO) betonte, berücksichtige dieser Vorschlag die
Bedenken der Kantone, die eine Beschränkung ihrer Kompetenzen im
Integrationsbereich befürchteten. Der zweite Antrag im Ständerat stammte von der
Minderheit Reimann (svp, AG) und forderte die Ablehnung der Motion. Nach Ansicht
dieser Minderheit habe das Volk seinen Willen klar kundgetan, indem es den
Gegenentwurf zur Ausschaffungsinitiative verworfen hatte, der verschiedene
Integrationsmassnahmen vorgesehen hätte. Bei der eingehenden Diskussion in der
kleinen Kammer erhielt der Entwurf der SPK-SR sowohl von Bundesrätin Sommaruga als
auch von links-liberalen Rednern Zustimmung. Ständeräte, welche den
Minderheitsantrag begrüssten, taten dies im Namen der Kantone, welche sich, wie
durch die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) kommuniziert, gegen neue
Bundeskompetenzen im Integrationsbereich wehrten. Deren ablehnende Haltung
gegenüber dem Gesetzesvorschlag sei zu respektieren und zudem seien sie bereits
heute im Bereich der Integration sehr aktiv. Dennoch wurde der abgeänderte
Motionstext mit 22 zu 12 Stimmen angenommen. Ende des Berichtsjahres fand im
Nationalrat die Differenzenbereinigung statt. Die Mehrheit forderte die Zustimmung
zum abgeänderten Entwurf des Ständerates, während die Minderheit Fehr (svp, ZH) die
Ablehnung befürwortete, da die Bemühungen der Schweiz im Bereich der
Integrationsförderung bereits ausreichend seien und die Hauptverantwortung zur
Integration bei den Ausländern selbst liege. Dieser Minderheitsantrag erhielt jedoch nur
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42 Stimmen, praktisch ausschliesslich aus der SVP-Fraktion, und wurde zugunsten des
Antrags der Mehrheit, welcher 108 Stimmen erhielt, verworfen. Damit wurde die
abgeänderte Motion an den Bundesrat überwiesen. Gleichzeitig wurde im Nationalrat
eine parlamentarische Initiative der FDP-Fraktion mit ähnlichem Wortlaut
zurückgezogen. 38

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) eröffnete gegen Jahresende
das Vernehmlassungsverfahren für die Teilrevision des Ausländergesetzes (AuG). Laut
EJPD seien die Bestimmungen dieses Gesetzes an den Integrationsplan des Bundes
anzupassen, welcher eine verbindlichere Integration nach dem Grundsatz „Fördern und
Fordern“ festschreiben möchte. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2011
ANITA KÄPPELI

L’intégration est l’objectif affirmé de la révision partielle de la loi sur les étrangers. Le
Conseil fédéral a précisé ses intentions dans un message publié en mars 2013. Ainsi, les
étrangers bien intégrés auraient dorénavant droit à une autorisation d’établissement
après avoir résidé 10 ans en Suisse. Les cantons garderaient la possibilité d’accorder
cette autorisation après 5 ans en cas de bonne intégration. Le regroupement familial
serait également conditionné à la maîtrise d’une langue nationale ou, au minimum, à la
volonté d’apprendre (par le biais d’un programme d’encouragement) une langue
nationale. L’intégration linguistique serait également renforcée par le programme
d’encouragement national « fide ». En cas de mauvaise intégration, les autorités
pourraient conclure une convention d’intégration. Et en cas de non-respect de cette
convention, l’autorisation de séjour pourrait être retirée. La commission des
institutions politiques du Conseil des Etats (CIP CE) a salué l’approche générale de
cette révision partielle, mais a également apporté des modifications discutées lors du
débat au Conseil des Etats. C’est en hiver que ce dernier s’est penché sur la
modification de la loi. Une minorité Föhn (udc, SZ) a tout d’abord proposé de refuser
l’entrée en matière. Cette minorité a été défaite par 29 voix contre 11 et 1 abstention. Le
Conseil des Etats a ensuite modifié la proposition du Conseil fédéral sur avis de sa
commission. Alors que le Conseil fédéral, soutenu par une minorité Stöckli (ps, BE),
souhaitait accorder aux personnes qui assurent un enseignement religieux une
dispense de communiquer dans une langue nationale, le Conseil des Etats s’est opposé
à cette mesure. Le Conseil des Etats a également rejeté une proposition de minorité
Engler (pdc, GR), déposée sous l’impulsion des cantons, qui souhaitait biffer le devoir
des cantons de systématiquement contrôler le degré d’intégration des étrangers
souhaitant prolonger leur autorisation de séjour. Sur la question du droit à
l’autorisation de séjour après 10 ans de résidence, les sénateurs ont, là aussi, suivi leur
commission. Alors que le Conseil fédéral souhaitait donner aux personnes bien
intégrées le droit d’obtenir une autorisation de séjour après 10 ans de résidence sur le
territoire suisse, la CIP CE a préféré conserver le droit en vigueur qui donne la
possibilité aux autorités de délivrer une telle autorisation. Résumé avec les termes du
président de la commission, Robert Cramer (verts, GE), la commission a préféré une
« Kann-Vorschrift » à une « Muss-Vorschrift ». L’étranger a donc la possibilité
d’obtenir une possibilité de séjour, il n’y a cependant pas « droit ». Concernant
l’attribution de l’encouragement à l’intégration, les sénateurs ont débattu de la
question suivante : quels acteurs politiques doivent être entendus avant de décider des
bénéficiaires de l’attribution de l’encouragement? Bien que la commission souhaitait
limiter la participation aux cantons, la conseillère nationale Pascale Bruderer Wyss (ps,
AG) a proposé d’intégrer également les associations intercommunales. C’est par 19 voix
contre 13 que le Conseil des Etats a suivi la politicienne argovienne. Au vote sur
l’ensemble, le texte a été adopté par 24 voix contre 7 et 4 abstentions. Le Conseil
national devra encore se prononcer [9]. 40
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En mars 2013, le Conseil fédéral avait approuvé le message et le projet de loi relatifs à la
modification de la loi sur les étrangers (LEtr), dont l’objectif affirmé est l’intégration. Ce
projet avait été accepté, avec uniquement quelques modifications, par le Conseil des
Etats. Suite à l’adoption le 9 février de l’initiative populaire “contre l’immigration de
masse”, les chambres fédérales ont renvoyé au Conseil fédéral le projet de
modification, en lui demandant de prendre en compte la modification de la
Constitution par l’article 121a ainsi que d’intégrer au projet cinq initiatives
parlementaires en suspens depuis un certain temps. Quatre d’entre elles ont été
proposées par le député Phillipp Müller (plr, AG). La première exigeait la possibilité de
remplacer une autorisation d’établissement par une autorisation de séjour, voire même
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l’octroi d’autorisation de séjour à l’année pour les étrangers refusant de s’intégrer. Le
regroupement familial pourrait selon cette initiative également être limité en cas de
déficit d’intégration. Le Conseil fédéral était d’avis que cette proposition
d’”autorisation de séjour à l’essai” était superflue, les adaptations prévues par le projet
mettant déjà suffisamment l’accent sur l’intégration. Ensuite, l’initiative parlementaire
Pfister (pdc, ZG) réclame une concrétisation légale de l’intégration, qui se traduirait par
une autorisation de séjour délivrée que sous certaines conditions, comme par exemple
de bonnes connaissances dans l’une des langues nationales. L’initiative prévoit
également la possibilité de retrait de l’autorisation de séjour en cas de positions
fondamentalistes ou de points de vue contradictoires avec le principe d’Etat de droit
libre et démocratique. Au sujet de cette initiative, le Conseil fédéral recommande de ne
pas légiférer davantage que la situation actuelle qui prévoit déjà des mesures dans ce
domaine. La troisième initiative parlementaire entrant en compte dans le projet de
révision de la loi sur les étrangers est un projet visant à interdire le regroupement
familial en cas de versement de prestations complémentaires (PC). Le Conseil fédéral
estime les durcissements des conditions du regroupement familial comme contre-
productifs et rendant généralement le processus d’intégration plus difficile. De plus, il
estime que l’application d’un tel projet n’aurait que des répercussions très limitées,
ceci dû aux délais nécessaires à le perception des PC, qui dépassent généralement
celui des autorisations de séjour de courte durée. Cette disposition a pourtant été
intégrée à l’avant-projet, à la différence qu’elle ne concerne que les prestations
complémentaires régies par le droit fédéral et n’inclut dès lors pas les prestations
complémentaires fournies par certains cantons. La quatrième initiative parlementaire
dont il est question dans le cadre du projet de révision de la loi sur les étrangers
demande cette fois-ci une marge de manœuvre plus grande pour les autorités, à savoir
qu'elles aient le droit de révoquer à tout moment l’autorisation d’établissement d’une
personne dépendant durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. Ainsi,
même les étrangers séjournant en Suisse depuis plus de quinze ans pourraient se voir
interdits de séjour si leurs revenus proviennent en trop grande partie de l’aide sociale.
Le Conseil fédéral soutient cette initiative. Le dernier objet proposé par Philipp Müller
plébiscite une harmonisation des dispositions liées au regroupement familial. C’est-à-
dire que les exigences posées aux titulaires d’un permis d’établissement sollicitant le
regroupement familial doivent être alignées sur celles posées aux titulaires d’une
autorisation de séjour. Le Conseil fédéral, estimant que l’initiative parlementaire rend
les dispositions liées au regroupement familial plus cohérentes, propose de soutenir
cette initiative, soulignant l’importance de la mettre en œuvre en tenant compte de
l’initiative contre le regroupement familial en faveur des bénéficiaires de prestations
complémentaires (exposée plus haut). L’avant-projet a été renvoyé au Conseil fédéral
par le Conseil national en mars de l’année sous revue, puis le Conseil des Etats y a
adhéré en juin de cette même année. Il appartient maintenant au Conseil fédéral
d’adopter un message additionnel relatif à ce projet. 41

Suite à la publication du message additionnel par le Conseil fédéral le 4 mars 2016, le
Conseil national s'est de nouveau attelé à la réforme de la loi sur les étrangers (LEtr)
dont l'objectif principal est l'encouragement de l'intégration. Lors du débat à la
chambre du peuple, les députés ont encore durci le projet du Conseil fédéral. Le
permis de séjour (permis B) serait désormais conditionnel à une intégration réussie,
tout comme le permis d'établissement (permis C) pourrait être remplacé par un permis
de séjour (renouvelable chaque année). La réobtention d'un permis d'établissement
serait soumise à un délai de trois ans. En ce qui concerne le regroupement familial, les
conditions pour les détenteurs d'un permis C seraient les mêmes que pour les permis
B, à savoir une situation financière excluant l'aide sociale ou les prestations
complémentaires, un logement jugé approprié ainsi que la maîtrise de la langue
nationale parlée dans la région d'établissement. A été évoquée l'éventualité de
supprimer le droit au regroupement familial pour les personnes admises
provisoirement. Celle-ci a été balayée par 104 voix contre 8, les partis de la gauche et
du centre arguant que cela contrevenait au droit fondamental à la vie de famille. Pour
adapter le projet de loi au nouvel article 121a de la Constitution, accepté par la
population dans le cadre de l'initiative "contre l'immigration de masse", le Conseil
fédéral propose de supprimer la taxe spéciale que doivent verser les personnes
relevant du domaine de l'asile souhaitant exercer une activité lucrative. De même,
l'obligation d'autorisation pour les étrangers admis à titre provisoire ainsi que les
réfugiés reconnus serait remplacée par une obligation d'annonce de la part des
employeurs. Ces deux mesures ont pour but de favoriser l'emploi des travailleurs
indigènes. La suppression de la taxe a obtenu l'aval de la chambre basse, mais la
confiscation des biens matériels des personnes relevant du domaine de l'asile est
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maintenue. De plus, la Confédération devrait contribuer à l'intégration dans les cantons
par le versement de forfaits ou le financement de programmes. Cette contribution
financière ne serait en revanche pas demandée aux employeurs. 
De retour aux États, le projet a subi un nouveau tour de vis. Les propositions du Conseil
national ont été dans l'ensemble acceptées. En revanche, le délai pour l'obtention d'un
nouveau permis d'établissement en cas de perte suite à un déficit d'intégration doit
selon les sénateurs passer à cinq ans. Cette modification a été acceptée par leurs
homologues du Conseil national et la nouvelle mouture du projet a été acceptée en
votation finale le 16 décembre 2016. Le national l'a plébiscitée à 130 voix contre 67, sans
abstention. Aux États, le projet a passé la rampe avec 37 voix contre 5, et une
abstention. Dans les deux cas, les voix opposées provenaient du groupe UDC. 42

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Die neue Bundesverfassung (Art. 70) garantiert die Sprachenfreiheit und die
Gleichbehandlung der vier Landessprachen. Ein eigentliches Sprachengesetzsoll die
Mehrsprachigkeit als wichtiges Wesensmerkmal des Landes sowie die
Sprachkompetenz seiner Bewohner fördern. Ende Oktober präsentierte Bundesrätin
Dreifuss den lange erwarteten Gesetzesentwurf, der in eine breite Vernehmlassung
geschickt wurde. Zu den vorgeschlagenen Massnahmen gehören die Förderung von
Kenntnissen in mehreren Landessprachen, der verstärkte Austausch von Lernenden
und Lehrkräften aller Bildungsstufen, die Schaffung eines Zentrums für
Mehrsprachigkeit, die subsidiäre Unterstützung von Initiativen zur besseren
gegenseitigen Verständigung sowie eine verbesserte Integration fremdsprachiger
Ausländerinnen und Ausländer. Aufgeführt werden auch die bereits praktizierte
Unterstützung der rätoromanischen und italienischen Sprache sowie (neu) der
mehrsprachigen Kantone Bern, Freiburg, Graubünden und Wallis. Bei der Vorstellung
des Entwurfs bezeichnete Dreifuss die Stärkung der vier Landessprachen als eine
wichtige Investition in die «fragile Willensnation» Schweiz. In der Ausarbeitung des
Gesetzes habe sich jedoch gezeigt, dass in den politischen Debatten die Befürchtungen
vor allem in Bezug auf die Kompetenzausgestaltung zwischen Bund und Kantonen
grösser seien als der Enthusiasmus. 43
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